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[1622 Juli]

WIDERLEGUNG"DER PRETENTION DER DRYEN GMEINDEN[ÄGERI, MENZIN¬
GEN UND BAAR] DAS SY ZWEENTHEIL EINES OHRTTS ZUGS
SYENDT [ - LIBELLHANDEL- ] "

3 . AH 4/9 1

Der in AH 4/9 insbesondere im Umfeld von Anmerkung 1 und 2 nicht voll¬
ständig lesbare Text lautet hier folgendermassen:
" . . . sonders ein Lyb und Corpus unzerteilt verbliben und bestahn soll
ungeacht das ein Statt sampt Jren eignen vogteyen umb . . . [500 oder
600 ] Man die mehrere manschafft hatt . Und das gespürt werd wie . . . der
Statt Seckeimeister [ - damals war dies Jakob Wickart - ] alle gmeine
Regements ussgaben uss der Statt eignen Seckel uss , und erwartt man
der [ franz . ?] Penzionen oder anderen gefeilen so sich Zu Zitten lang
verwylendt ob die wider Zalung ervolge ” .

1) Der Nachtrag von Elisabeth Zurlauben ? fehlt hier in AH 104/93.

Geschrieben vom Zuger Stadtschreiber Hans Brandenberg und mit einigen
Korrekturen vom Stadt - und Amtsrat Konrad III . Zurlauben versehen.
AH 104 , 284 - 285 - Blatt 285 leer
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